
 

A M T S B L A T T  
 
 
 

 
 

 Jahrgang 44/2017 Dienstag, 15. August 2017 Nr. 39 
 

 
Herausgeber:   Rhein-Erft-Kreis - Der Landrat 
Verantwortlich für den Druck:  01 – Büro des Landrates, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim, Telefon 0 22 71 / 83 10132,  
Fax 0 22 71 / 83 20010, E-Mail: amtsblatt@rhein-erft-kreis.de 
Bezug über die o.a. Adresse - Jahresabonnement Euro 75,40  inkl. Porto - Kündigung des Bezuges  nur für das folgende Jahr bis 
zum 30. November - Nachdruck bei Quellenangabe gestattet - Redaktionsschluss: montags 12.00 Uhr. 
Das Amtsblatt wird auch auf den Internetseiten des Rhein-Erft-Kreises (www.rhein-erft-kreis.de) veröffentlicht. 

INHALTSVERZEICHNIS        Seite 
 
Rhein-Erft-Kreis 

 
217. Bekanntmachung        3 

 
Bekanntmachung über die Ersatzbestimmung für ein Mitglied des Kreistages des 
Rhein-Erft-Kreises 
 

218. Bekanntmachung        4-10 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises für die Haushaltsjahre 
2017 und 2018 

 
219. Bekanntmachung        11 

 
Der Dienstausweis Nr. 2239 von Herrn Burkhard Bangel, ausgestellt vom Landrat des 
Rhein-Erft- Kreises, ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig erklärt. 

 
 
Bedburg 
 

220. Bekanntmachung        12-13 
 
1. Änderungssatzung zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung -vom 04.08.2017 
 
 



 

A M T S B L A T T  
 
 
 

 
 

 Jahrgang 44/2017 Dienstag, 15. August 2017 Nr. 39 
 

 
Herausgeber:   Rhein-Erft-Kreis - Der Landrat 
Verantwortlich für den Druck:  01 – Büro des Landrates, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim, Telefon 0 22 71 / 83 10132,  
Fax 0 22 71 / 83 20010, E-Mail: amtsblatt@rhein-erft-kreis.de 
Bezug über die o.a. Adresse - Jahresabonnement Euro 75,40  inkl. Porto - Kündigung des Bezuges  nur für das folgende Jahr bis 
zum 30. November - Nachdruck bei Quellenangabe gestattet - Redaktionsschluss: montags 12.00 Uhr. 
Das Amtsblatt wird auch auf den Internetseiten des Rhein-Erft-Kreises (www.rhein-erft-kreis.de) veröffentlicht. 

Pulheim 
 

221. Bekanntmachung        14-15 
 
Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag am 24. September 2017 
 

222. Bekanntmachung        16 
 
Wahlbekanntmachung 1. Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen 
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ausgeschieden. 
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Der Landrat 
als Wahlleiter 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 

über die Ersatzbestimmung für ein Mitglied  

 des Kreistages des Rhein-Erft-Kreises  

 
 
 
Frau Anna Stenz hat am 28.07.2017 gem. § 38 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) ihr Kreistagsmandat mit 

sofortiger Wirkung niedergelegt.  
 
Mit Wirkung vom 14.08.2017 ist nach der Reserveliste der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)  
Frau Dr. Monika Mertens, Trierer Weg 30 in 50389 Wesseling, als Nachfolgerin gem. § 45 Abs. 1 KWahlG an 
die Stelle der Ausgeschiedenen getreten und Mitglied des Kreistages des Rhein-Erft-Kreises geworden. 
 
Diese Feststellung der Ersatzbestimmung wird hiermit gem. § 45 Abs. 2 KWahlG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gegen diese Feststellung können 
 
-  jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
 
-  die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen 

haben, sowie 
 
-  die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Rhein-Erft-Kreises 
Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist beim Landrat des Rhein-Erft-Kreises als Wahlleiter, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim, 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift (Kreishaus Bergheim, Raum: Ebene 2 Flur A Zi.42) zu 
erklären. 
 
 
Bergheim, den 14.08.2017 
 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Michael Vogel 
Kreisdirektor 
als stellv. Wahlleiter  
 

















        Bergheim, 15.08.2017  

 

Rhein-Erft-Kreis 

Der Landrat 

 

 

Der Dienstausweis Nr. 2239 von Herrn Burkhard Bangel, ausgestellt vom Landrat des 

Rhein-Erft- Kreises, ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig erklärt. 

Der unbefugte Gebrauch dieses Dienstausweises wird strafrechtlich verfolgt. Sollte 

der Ausweis gefunden werden, wird gebeten, ihn dem  Landrat des Rhein-Erft-Kreises 

in 50126 Bergheim, Willy-Brandt-Platz 1, Amt für Personalmanagement und IT, 

zuzuleiten. 

 

Im Auftrag 

 

 

Müller 



1. Änderungssatzung zur Satzung 
über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 

an öffentlichen Straßen 
- Sondernutzungssatzung - 

vom 04.08.2017 
 

Aufgrund der §§ 18, 19 und 19a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 
81, S. 141) sowie des § 8 Abs. 1 und 3 des Bundesfernstraßengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206) und des § 7 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, wird von der Stadt 
Bedburg als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bedburg vom 
11.07.2017 die Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen wie folgt geändert: 
 
 

Artikel I 
§ 6 erhält folgende neue Fassung: 

 
§ 6 

Wahlsichtwerbung 
 

(1) Wahlsichtwerbung bedarf der Erlaubnis der Gemeinde. Wahlsichtwerbung ist lediglich in 
einem Zeitraum von drei Monaten unmittelbar vor dem Wahltag unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig: 
 
a) Jede Partei kann in jedem Wahlbezirk mindestens eine Werbefläche (Werbeträger u. ä.) 
beanspruchen. Die Wahlwerbung darf auf parteieigenen Werbeträgern erfolgen.  
 
b) Werbeflächen können nur von Parteien beansprucht werden, die zu der anstehenden 
Wahl eigene Wahlvorschläge eingereicht haben bzw. einen Anspruch gemäß Parteiengesetz 
haben. Eine erteilte Erlaubnis wird widerrufen, sobald eine Partei ihre Wahlvorschläge 
zurückgezogen hat. Den einzelnen Parteien können bestimmte Aufstellplätze zugewiesen 
werden.  
Zur Wahrung städtebaulicher Belange können Werbeflächen einheitlicher Größe verlangt 
werden. 
 
c) Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber dürfen Wahlplakate in Formaten bis zu DIN 
A 0 auf Tafeln oder Plakatreitern im gesamten Stadtgebiet mit Ausnahme der in § 5 Abs. 3 
dieser Satzung aufgeführten Straßen bzw. Plätze aufstellen. 
 
(2) Spanntransparente zur Wahlwerbung im Luftraum über dem Straßenkörper oder an 
Brückengeländern sind unzulässig. 
 
(3) Absatz 1 gilt für nicht unter das Parteiengesetz fallende politische Vereinigungen ent-
sprechend. 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

 
 
 



Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 1. Änderungssatzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen der Stadt Bedburg vom 04.08.2017  - Sondernutzungssatzung - wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes          
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Die Verletzung solcher Verfahrens- oder Formvorschriften kann beim Bürgermeister der 
Stadt Bedburg, Am Rathaus 1, 50181 Bedburg, geltend gemacht werden. 
 
 
50181 Bedburg, den 04. August 2017 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Baum 
Mitglied des Verwaltungsvorstandes 
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Stadt Pulheim 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
Az.: 11/320.12.91.11/9 

Pulheim, den 10.08.2017 

Bekanntmachung 

Das Ratsmitglied Herr Thomas Henning ist aus dem Rat der Stadt Pulheim ausgeschieden. 

Gemäß § 45 des Kommunalwahlgesetzes habe ich festgestellt, dass Nachfolger aus der Reserveliste 
Herr Muhammet Ensar Balta, Kamillenweg 27 in 50259 Pulheim ist. 

Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Einspruch 
erhoben werden. Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu 
erklären (Rathaus Pulheim, Rathauscenter, Zimmer 0.03, Alte Kölner Sir. 26, 50259 Pulheim). 
ln~etung 

J~B:; 


